KREISJUGENDRING SEGEBERG e.V.

GESCHÄFTSORDNUNG

Der Kreisjugendring Segeberg e.V. gibt sich die nachstehende Geschäftsordnung, die von der Vollversammlung am 27. Februar 1972 genehmigt wurde. Geändert für die Vollversammlung am 20. Mai 2008.
§1: Vorstand

Der Vorstand des Kreisjugendringes wird von der Vollversammlung nach Artikel 6 der Satzung gewählt. 

§2: Einberufung der Vollversammlung

Die Vollversammlung wird durch die/den 1. Vorsitzende/n mindestens 21 Tage vor der Sitzung schriftlich eingeladen. Bei Verhinderung der/des 1. Vorsitzenden erfolgt die Einladung durch den 2. Vorsitzenden. 
§3: Teilnahme

Alle Jugendverbände und Jugendgruppen, die ihren Beitritt zum Kreisjugendring Segeberg e.V. erklärt haben, nehmen mit der in § 6 der Satzung festgelegten Anzahl von stimmberechtigten Delegierten an der Vollversammlung teil. Zusätzlich können Gäste und Gastdelegierte teilnehmen, denen auf Antrag eines stimmberechtigten Delegierten das Wort erteilt werden kann. 

§4: Leitung der Vollversammlung

Die Leitung der Vollversammlung besteht aus drei zu wählenden Delegierten. Die Tagungsleitung konstituiert sich selbst. Alternative Regelungen können von der Vollversammlung beschlossen werden. 

§5: Tagesordnung

Die Tagesordnung wird durch die/den 1. Vorsitzende/n im Einvernehmen mit dem Vorstand vorgeschlagen. Diese muss der Einladung zur Vollversammlung beigefügt werden. Die Vollversammlung beschließt über die Tagesordnung. 

§6: Anträge

1. Antragsberechtigt sind der Vorstand und die Mitgliedsgruppen.
2. Fristgerecht eingegangene Anträge (7 Tage vor der Sitzung der Vollversammlung) müssen auf der Vollversammlung behandelt werden. 

3. Alle nicht fristgerecht eingegangenen Anträge werden wie Initiativanträge behandelt. 

4. Initiativanträge bedürfen der Unterstützung durch 5 Delegierte. 

5. Alle Anträge bedürfen grundsätzlich schriftlicher Form, mit Ausnahme von Anträgen zur Geschäftsordnung.

§7: Vertagung

Anträge können bis zur weiteren Aufklärung bis zur nächsten Vollversammlung vertagt werden. Ein Antrag kann nur einmal vertagt werden.

§8: Außerordentliche Vollversammlung
Wird von mindestens 1/6 der Mitglieder oder dem Vorstand des Kreisjugendringes Segeberg e. V.  die Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung verlangt, so muss der Vorstand die Sitzung innerhalb von 21 Tagen – vgl. Satzung § 6 Abs. 4 -  unter Bekanntgabe des Beratungsgegenstandes einberufen.

§9: Beschlüsse

Beschlüsse werden im allgemeinen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit gefasst. Über die Durchführung der Beschlüsse hat der Vorstand zu Beginn der nächsten Sitzung Vollversammlung zu berichten.

§10: Redeordnung

Die Wortmeldung erfolgt durch Handzeichen. Die/der VersammlungsleiterIn führt eine Rednerliste. Erst durch Worterteilung durch die/den VersammlungsleiterIn darf gesprochen werden. Die Redezeit pro Delegierten wird auf 5 Minuten begrenzt. Diese Redezeitbegrenzung gilt nicht für Berichte. 

§11: Anträge zur Geschäftsordnung

„Anträgen zur Geschäftsordnung“ muss das Wort jederzeit erteilt werden. Nach der Antragsformulierung kann je ein Delegierter für und gegen den Antrag sprechen. 
§12: Anträge auf Schluss der Debatte

„Anträge auf Schluss der Debatte“ gelangen entsprechend §11 zur Abstimmung. 

§13: Abstimmungen

Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag eines Delegierten ist geheim abzustimmen; dies gilt nicht bei Anträgen zur Geschäftsordnung. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Vor der Abstimmung über Anträge muss der Antragsteller, sofern er es wünscht, noch einmal gehört werden.
§14: Wahlen

1.) Wahlen haben grundsätzlich geheim und direkt stattzufinden.

2.) Kandidaten sind vor der Wahl um ihr Einverständnis zu fragen.

3.) Die Wahlen werden vom/von der Versammlungsleiter/in durchgeführt bzw. seinem/ihren Stellvertreter/in und 2 Wahlhelfern/in aus dem Kreis der Delegierten, die nicht kandidieren.
4.) Die Gewählten werden gefragt, ob sie ihr Amt annehmen.

5.) Es entscheidet die einfache Mehrheit.

§15: Ordnungsbestimmungen

Die/der Vorsitzende der Vollversammlung sorgt für den geordneten Ablauf der Sitzung. Sie/er ist berechtigt, Zuschauer, die die Versammlung stören, auszuschließen. Mitglieder der Vollversammlung können bei groben Verstößen gegen die Ordnung durch 2/3 Mehrheitsbeschluss ausgeschlossen werden. Der/die Ausgeschlossene hat in diesem Fall das Recht zu einer persönlichen Erklärung, er muss die Vollversammlung danach unverzüglich verlassen. Über die Dauer des Ausschlusses entscheidet die Vollversammlung.

§16: Beginn und Schluss der Sitzung

Die/Der VersammlungsleiterIn eröffnet die Vollversammlung, stellt die Beschlussfähigkeit fest und schließt nach Erledigung der Tagesordnung die Vollversammlung.

§17: Auslegung der Geschäftsordnung

Über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet im Zweifelsfall die Vollversammlung mit einfacher Mehrheit.

§18: Änderung der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung kann mit einfacher Mehrheit durch die Vollversammlung geändert werden.

